
An die 

Marktgemeinde 

Nappersdorf-Kammersdorf 

Kammersdorf 58 

2033 Kammersdorf 

Tel. 02953/2314, Fax: 02953/2314-15 

E-Mail: gemeinde@nappersdorf-kammersdorf.gv.at 

www.nappersdorf-kammersdorf.gv.at 
Parteienverkehr: Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 

UID-Nr.: ATU 16228909 
 

Stempelgebühr:        € 21,00 
 

unter Zahl: ……………..…… 
 

am ……………….. entrichtet. 

Anmeldung 

 

Name: 

Adresse: 

 
 
Gemäß § 8 NÖ Buschenschankgesetz, LGBl. 7045 in der derzeit geltenden Fassung, melde ich die 
Ausübung des Buschenschankes 

 

vom bis 

 

in 

 
 
und werde folgende Getränke (Menge und Gattung im Sinne des § 2 leg.cit. 

 

Liter 

 
Liter 

Liter 

 
 
aus eigener Fechsung meiner Erzeugungsstätte) 

entgeltlich ausschenken. 

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich innerhalb der letzten zwei Jahre Trauben, nicht haltbar gemachten 

Traubensaft, Maische, Most, Wein, Pressobst, Obstsaft, Obstwein (Obstmost) nicht zugekauft habe. 

Weiters erkläre ich, Wein- bzw. Obstgärten selbst zu bewirtschaften und die gesetzlichen Eingangs- und 

Ausgangsbücher zu führen. 

 
 
Nappersdorf-Kammersdorf, am  

(Unterschrift des Buschenschenkers) 
 

 

 

Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf 

Bestätigung 

am 

 
Gemäß § 9 NÖ Buschenschankgesetz wird bestätigt, dass die Anmeldung des Buschenschankes mit oben 
angeführten Wortlaut heute erfolgt ist: 

 

 

 

 

 

Bestätigung übernommen:  
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......................................................... 
(Bürgermeister) 

mailto:gemeinde@nappersdorf-kammersdorf.gv.at
https://www.nappersdorf-kammersdorf.gv.at/


Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 13 DSGVO 

Zweck und Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten 

Mit dem Formular der Gemeinde geben Sie personenbezogene und auch weitere Daten bekannt, die 
für die Bearbeitung Ihres Antrages/Ansuchens benötigt werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt 
auf Basis einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Abgabenordnung, Bauordnung, etc.) 

Dauer der Verspeicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gemeinde nur so lange verspeichert, wie diese für eine 

gesetzeskonforme Erledigung Ihres Antrages benötigt werden. Diese ist abhängig von der jeweiligen 

Rechtsgrundlage. 

Beispiel: Verrechnungsrelevante Daten sind aus haushaltsrechtlichen Gründen sieben Jahre 
aufzubewahren. 

Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie das Recht 

auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, in bestimmten Fällen auch das Recht auf Löschung 

oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Sollte eine Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung (z.B. aus recht l ichen Gründen) n icht mögl ich sein, so werden Sie vom 

Datenschutzbeauftragten der Gemeinde darüber informiert. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, 

haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 

Ihre Ansprechperson in der Gemeinde 

Für alle datenschutzrechtlichen Belange kontaktieren Sie bitte die/den Datenschutzbeauftragte/n der 
Gemeinde. Sie finden dessen Kontaktdaten sowie auch Angaben zum Verantwortlichen für die 
Verarbeitung Ihrer Daten seitens der Gemeinde unter dem Punkt „Datenschutzerklärung“ oder 

„Datenschutz-Hinweis“ auf der Website der Gemeinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Seite 2 von 2 


